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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 6868/J des 

Abgeordneten Peter Wurm und weiterer Abgeordneter wie folgt: 

Fragen 1 und 2: 

Hinsichtlich dieser Causa muss ich darauf hinweisen,  dass der geschildert Sachverhalt nicht 

die Zuständigkeit meines Ressorts betrifft und mir somit dazu auch keine näheren Informati-

onen vorliegen. 

Der angeführte Sachverhalt hat keinen direkten Bezug zum Sonderpensionenbegrenzungs-

gesetz: Eine Regelung über die Höchstzahl der Bezüge und Ruhebezüge hat das Bundesver-

fassungsgesetz über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre bereits vor dem 

Sonderpensionenbegrenzungsgesetz enthalten. Gesetzliche Regelungen betreffend die Be-

amtenpension der Stadt Innsbruck fallen in den Zuständigkeitsbereich des Landes.   

Ebenso betrifft die Höhe der Bezüge von Vorstandsmitgliedern nicht den Wirkungsbereich 

meines Ressorts bzw. stellen Bezüge von Vorstandsmitgliedern als Aktivbezug keine Sonder-

pension dar. 

Ein Bezug zum Sonderpensionenbegrenzungsgesetz wäre erst dann gegeben, wenn in Zu-

sammenhang mit der Tätigkeit als Vorstand eine Zusatzpension in der Form einer direkten 

Leistungszusage vereinbart wäre. Im Rahmen des Sonderpensionenbegrenzungsgesetzes hat 

der Bund den Ländern ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt, für hohe Pensionen bei 
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Rechtsträgern im Landesbereich, die der Kontrolle des Rechnungshofes unterliegen, erhöhte 

Sicherungsbeiträge vorzusehen.  

Fragen 3 bis 5: 

Hinsichtlich dieser Fragen verweise ich auf meine Beantwortung der Fragen 3 bis 5 der An-

frage Nr. 6359/J. Ergänzend mache ich darauf aufmerksam, dass auch die vertragliche Ge-

staltung der Dienstverhältnisse bei Parteien im privatautonomen Bereich der betroffen Ar-

beitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen liegt und daher nicht meiner Aufsicht unterliegt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rudolf Hundstorfer 
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